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Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

Vergabe von Planeraufträgen:
Standpunkt der Planer

Die Dokumentation SIA D 0204 Vergabe von

Planeraufträgen - Empfehlungen für die Bereiche

Architektur, Ingenieurwesen und für verwandte

Branchen stellt den Standpunkt zum Vergabewesen

aus Sicht der Planer dar, dies auch mit

Blick auf die laufende Revision des Bundesgesetzes

über das öffentliche Beschaffungswesen

(BoeB] und der entsprechenden Verordnung

(VoeB). Dieses Grundsatzpapier schafft die

Voraussetzungen für entsprechende, geplante

Ordnungen des SIA.

(sia) Die neue Dokumentation D 0204 zeigt jene Anliegen

und umschreibt jenes Verhalten, welche die

Vergabestellen aus Sicht der Planer umsetzen sollten, sofern

sie die Planer in Konkurrenz zueinander setzen. Diese

Anforderungen entsprechen der Tatsache, dass Planer

intellektuelle Dienstleistungen erbringen und deshalb

spezifische Vergabeverfahren benötigen. Sie sind

zudem dem fairen Wettbewerb und der Transparenz

verpflichtet.

Grundlage für Ordnungen im Beschaffungswesen
Die Dokumentation SIA D 0204 reiht sich absichtlich

nicht in die zahlreichen Publikationen zum öffentlichen

Beschaffungswesen ein, welche in erster Linie

die rechtlichen Aspekte von Beschaffungen zum Thema

haben. Entsprechend den Empfehlungen des SIA

sind, gestützt auf die vorliegende Dokumentation,

neue Ordnungen zu erarbeiten, welche die

unterschiedlichen Formen von Beschaffungen umschreiben

und festlegen. Bis heute wurde die Ordnung SIA 142

für Architektur- und Ingenieurwettbewerbe publiziert.
Weitere Ordnungen werden folgen.

Planung ist eine intellektuelle Dienstleistung
Bei den Aufträgen, die an Ingenieure und Architekten

vergeben werden, geht es um eine besondere

Dienstleistungskategorie, nämlich um intellektuelle Leistungen.

Solche Dienstleistungen sollten anregen, einen Denk-

prozess und/oder ein zu realisierendes Werk zu

entwickeln. Diese Besonderheit legt den Gedanken nahe,

bei der Vergabe intellektueller Leistungen dem Preis

keinen Vorrang einzuräumen. Dieser darf kein prioritä-

res Vergabekriterium sein. Vielmehr muss die Auftragsvergabe

auf klar umschriebene Qualitätskriterien
abstellen. Den rechtlichen Aspekten ist Rechnung zu

tragen, ohne die qualitative Beurteilung der Bewerber

und deren eingereichte Projekte zu beeinträchtigen.

Deshalb sollten nur Personen Projekte ausschreiben

und beurteilen, die sich im Planungs- und Bauwesen

über entsprechende Qualifikationen ausweisen können.

Keine Warenlieferung
Im Architektur- und Ingenieurwesen zeigten sich schon

bald nach dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über

das öffentliche Beschaffungswesen Ende der 1990er-

Jahre verschiedene gesetzliche Lücken sowie Schwierigkeiten

in der Anwendung seitens der ausschreibenden

Behörden. Auch wenn Gerichte mit ihren Urteilen

Korrekturen anbrachten und Gesetzeslücken beseitigten,

beeinträchtigen die restlichen juristischen
Unsicherheiten das Klima zwischen Auftraggebern und
Anbietern. Dieses Gesetz behandelt die von Architekten

und Ingenieuren erbrachten intellektuellen Dienstleistungen

systematisch wie Warenlieferungen oder

Bauarbeiten, die in der Regel im Normpositionen-Katalog

(NPK) aufgeführt sind. Die fehlende gesetzliche Defi-
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nition für intellektuelle Dienstleistungen und die

fehlenden Regelungen für entsprechende Zuschlagsverfahren

erschweren es den Auttraggebern, die gewünschten

Leistungen zu erhalten.

Aus angeblich wirtschaftlichen und politischen Gründen

gewichten die ausschreibenden Behörden den Preis

der Offerte unverhältnismässig stark. Sie vergessen

dabei, dass die Qualität von Architektur- und

Ingenieurleistungen nicht gleich bewertet werden kann wie

Offerten für hoch standardisierte Güter wie Baustoffe

oder Büromatenal. Weil die ausschreibenden Behörden

die Eigenheiten solch komplexer Leistungen kaum

berücksichtigen und diese sowie die erwarteten Ergebnisse

meistens nicht klar umschrieben sind, lassen sich

die eingegangenen Offerten nicht objektiv vergleichen.

Damit ist der Zuschlag an den Planer mit der besten

Offerte bezüglich Preis-Leistungs-Verhältnis und Nachhaltigkeit

fast unmöglich. Dies begünstigt die Offerte mit

dem tiefsten Preis, dem scheinbar einzigen objektiv zu

bewertenden Zuschlagskriterium.

Rechtlicher Rahmen zum Vergabewesen
Der rechtliche Rahmen zum Vergabewesen ist durch

Erlasse auf verschiedenen Stufen abgesteckt: WTO/
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Gatt, EU-Richtlinie (revidiert), BoeB /VoeB (in
Revision), Interkantonales Abkommen über das öffentliche

Beschaffungswesen (IVoeB). Das WTO-Gatt-
Abkommen über das öffentliche Beschaffungswesen

trat am 1. Januar 1996 in Kraft. Seither muss die Vergabe

öffentlicher Aufträge an Architekten und Ingenieure
nach genauen Regeln erfolgen. Aufgrund der in der Folge

entstandenen, vielfältigen kantonalen Gesetzgebungen

ist das Beschaffungswesen im Bereich der

Planerleistungen äusserst komplex geworden. Dies führt unter
allen Beteiligten zu Unsicherheiten.
Im Blick auf die laufende Revision des Bundesgesetzes
über das öffentliche Beschaffungswesen kommt der

Dokumentation SIA D 0204 grundlegender Stellenwert

zu. Sie wurde als Standpunkt der Ingenieure und
Architekten des SIA hinsichtlich jener Prozesse der

Auftragsvergabe erarbeitet, die auf den WTO-Gatt-Übereinkommen

beruhen. Deshalb wurde die Form einer

Dokumentation SIA gewählt. Zu einem späteren
Zeitpunkt soll sie in eine Empfehlung SIA umgewandelt
werden. Der bearbeitenden Kommission werden auch

Vertreter privater und institutioneller Auftraggeber
angehören.

Dokumentation D 0204 Vergabe von Planeraufträgen -
Empfehlungen für die Bereiche Architektur, Ingenieurwesen udn
für verwandte Branchen. Verlag SIA 2004, Format A 4, 44
Seiten, broschiert. Fr. 56.-
Bestellung an SIA Auslieferung, Schwabe AG, Postfach 832,
4132 Muttenz 1, Tel. 061 467 85 74, Fax 061 467 85 76, E-

Mail: distribution@sia.ch. (Rabatte für Mitglieder. Bitte
Mitgliedemummer angeben).

Tagung öffentliche Freiräume

(pd/bsla) Privatisierungstendenzen und die Flächen-

dezimierung bedrängen den öffentlichen urbanen
Freiraum. Eine Tagung für Landschaftsarchitekten,
Architekten, Planer, Kommunalpolitiker, Vertreter von
kommunalen Bau- und Planungsbehörden befasst sich

damit, welche Bedürfnisse ein urbaner Freiraum befriedigen

kann, wie diese im Wettstreit der Ansprüche zu

gewichten sind und wie sie umgesetzt werden können.
Sie erörtert die sozialen und städtebaulichen Vorstellungen

und Konzepte für die öffentlichen Freiräume.

Die Tagung Public Paradise - Öffentliche Freiräume in Zeilen

der Privatisierung findet im Rahmen der Ausstellung
Der Stadipark - das sinnlich erfahrbare Anderswo am

Dienstag, 18. Januar 2005, im Kultur- & Kongresshaus

Aarau, Schlossplatz 9, in Aarau statt. Details und

Anmeldung über www.foritmschlossplatz.ch.
Kosten: Fr. 150.-, Mitglieder des BSLA und SWB
Fr. 120.-, Studierende Fr. 80.-
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